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Anforderungsprofil 

Stand: 02/2025 

Ersteller/-in: 
(BearbeiterZ) II AbtL  

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 
 

Dienststelle:  Organisationseinheit: 

Landesamt für Arbeitsschutz, Ge-
sundheitsschutz und technische Si-
cherheit Berlin (LAGetSi) 

 Referat II C 
 

 

1 Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(Text GVPL und ggf. Aufgabenanalyse) 

  
Leitung des Referates II C – Gewerbeärztlicher Dienst / Arbeitspsychologie 
Wahrnehmung der Aufgaben der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle 
gemäß SGB VII und BKV 
Beratende Unterstützung der Aufsichtsbeamtinnen und –beamten (AB) des LAGetSi in ar-
beitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Fragen. 
Arbeitsmedizinische Beratung von Arbeitgebern und betrieblichen Akteuren in Bezug auf 
die Erfüllung ihrer Pflichten einschl. gewerbeärztliche Beratung von Beschäftigten. 
Aufsichtsaufgaben und Beratung der Betriebe in Hinblick auf die menschengerechte Ge-
staltung gem. Arbeitsschutzgesetz aus arbeitspsychologischer Sicht. 
Mitwirkung bei der Klärung von Ursachen und bei der Festlegung geeigneter Maßnahmen, 
wenn unter bestimmten betrieblichen Expositionsbedingungen Häufungen gesundheitlicher 
Beschwerden bei Beschäftigten auftreten sowie Besichtigung von Betrieben (abgestimmt 
eigenständig oder gemeinsam mit AB) 
Zusammenarbeit mit der übergeordneten Dienststelle in Bezug auf den medizinischen Ar-
beitsschutz sowie mit Einrichtungen und Institutionen auf Bundes- und Landesebene  
Antragsbearbeitung nach ArbMedVV und ASiG (nur Betriebsärzte) und in Ermächtigungs-
verfahren nach staatlichem Arbeitsschutzrecht 
Sonderaufgaben 
 
 
 

 Aufgabenschwerpunkte (optional): 

 
 
 

 
Stellenzeichen II C 

Bewertung BesGr. A 15  

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne: 

(Anzahl und Laufbahngruppe 
der dauerhaft unterstellten Mit-
arbeiter/innen) 

1 x BesGr. A 14 Obermedizinalrätin/-rat 
1 x Tarifbeschäftigte/r EG 15 
2 x BesGr. A 14 Obermedizinalrat/ bzw. EG 15 Tarifbeschäftigte/r 
1 x Tarifbeschäftigte/r EG 14 
1 x Tarifbeschäftigte/r EG 10 
3 x Tarifbeschäftigte/r EG 6 
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2 Formale Anforderungen 

(bitte Passendes auswählen, entsprechend ändern oder streichen) 

 Beamtinnen und Beamte 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den 

 allgemeinen Verwaltungsdienst, erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 

(ehem. gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) 

 technischer Dienst – Laufbahnzweig technischer Dienst Arbeitsschutz, zweites Ein-

stiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer technischer Dienst) 

       (weitere Laufbahnen) 

 abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 

im Hauptfach Humanmedizin 

(Abschluss: Master oder Diplom oder Magister Artium) 

 Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Abschluss: Master) im 

Hauptfach der Fachrichtungen Technik- und Ingenieurwissenschaften, Bauingenieur-

wesen, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Werkstoff- und Materialwissenschaften, 

Produktionstechnik, Umwelttechnik, Naturwissenschaften, Chemie 

(Abschluss: Master oder Diplom oder Magister Artium) 

 

(Tarif-)Beschäftigte 

 

 abgeschlossener Verwaltungslehrgang I 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (Abschluss: Bachelor oder Diplom/FH) 

im Hauptfach       

 abgeschlossener Verwaltungslehrgang II 

   geprüfte/r Verwaltungswirt/in 

 abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium mit dem Abschluss Fachärz-

tin/Facharzt für Arbeitsmedizin bzw. Ärztin/Arzt mit der Zusatzbezeichnung Betriebs-

medizin  

 abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung gem. § 8 Abs. 4 LfbG i.V.m. 

§ 23 Abs. 1 LVO-AVD 

 Gleichwertige Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 

      (ergeben sich u.a. aus beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften) 

 sonst. Berufsabschluss/ Ausbildung       

 

Weitere Anforderungen für beide Berufsgruppen 

 Approbation als Arzt/Ärztin  

 Erfahrung in leitender Stellung mit Personalverantwortung / Führungserfahrung  

 Mehrjährige / Langjährige einschlägige Berufserfahrung / Verwaltungserfahrung 

(vorzugsweise      ) 

 Mehrjährige / Langjährige einschlägige Berufserfahrungen in leitender Stellung mit 

Personalverantwortung      / in der Leitung größerer Personalkörper / in herausge-

hobenen Positionen der öffentlichen Verwaltung (mit Schwerpunkt in      ) 

 Führungserfahrung / Langjährige einschlägige Berufserfahrung       
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  *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechender 
Fördergesetze (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Men-
schen, PartMigG, LGG, LGBG, UntSexIdGIG etc.) 

  X  

3.1.2 Kenntnisse im Schwerbehindertenrecht (SGB IX Teil 3)   X  

3.1.3 Anwendungskenntnisse auf dem Gebiet des modernen Personal-
managements einschl. der Personalentwicklung und der gesund-
heitsorientierten Führung 

 X   

3.1.4 Kenntnisse über Aufbau, Strukturen und Arbeitsabläufe der Berli-
ner Verwaltung sowie der politischen Entscheidungsabläufe 

 X   

3.1.5 Kenntnisse der verwaltungsspezifischen Bearbeitungsstandards 
(GGO I und II, AZG) 

 X   

3.1.6 Kenntnisse über Inhalte und Ziele der Gleichstellung, Gleichbe-
handlung und Teilhabe Benachteiligter (LGG, SGB IX, AGG) 

  X  

3.1.7 Verwaltungsrechtskenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes einschließlich der Verwaltungs-
gerichtsordnung sowie des Vollstreckungsrechts und Daten-
schutz 

 X   

3.1.8 Kenntnisse im Ordnungswidrigkeitenrecht sowie allgemeine 
Kenntnisse im Strafrecht 

  X  

3.1.9 Kenntnisse auf dem Gebiet des Haushaltswesens und der  
Gebührenordnungen 

 X   

3.1.10 IT-Anwenderkenntnisse, insbesondere zur Bürokommunikation 
(MS Office, Internet/IntraSurf) und IFAS  

 X   

3.1.11 Kenntnisse über Inhalte, Ziele und Methoden des Arbeitsschut-
zes, einschließlich der Arbeitsschutzorganisation sowie der men-
schengerechten Arbeitsgestaltung einschließlich Ergonomie und 
Arbeitsorganisation 

X    

3.1.12 Kenntnisse auf dem Gebiet der technischen Sicherheit (Produkt-
sicherheit, Arbeitsmittel und Unfallverhütung, überwachungsbe-
dürftige Anlagen) 

  X  

3.1.13 Kenntnisse auf dem Gebiet der Verhütung arbeitsbedingter Er-
krankungen einschließlich psychischer Belastungen 

X    
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  *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1.14 Kenntnisse auf dem Gebiet des sozialen Arbeitsschutzes (Kin-
der-, Jugendarbeits- und Mutterschutz), des Arbeitszeit- und Ber-
liner Ladenöffnungsrechts 

 X   

3.1.15 Vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Berufspathologie und 
der Berufskrankheitenverfahren 

 X   

3.1.16 Europakompetenz  

 Kenntnisse der Institutionen und Funktionsweise der EU 

 Kenntnis des europäischen Rechts und seiner Transfor-
mation in nationales Recht 

 Überblick über aktuelle Vorhaben der EU-Politik in dem 
jeweiligen Fachgebiet 

  X  

3.1.17 Vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitspsychologie  X   

3.1.18 Kenntnisse in der Epidemiologie und der arbeitsbezogenen Ge-
sundheitsberichterstattung 

 X   

3.1.19 Vertiefte Kenntnisse in der Anwendung der Vorschriften zur Ar-
beitsmedizinischen Vorsorge und zur betriebsärztlichen Betreu-
ung 

X    

3.1.20 Kenntnisse und Methoden der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

 X   
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  *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

3   Erläuterung der Begriffe   
  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen 

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

 Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu 
arbeiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wis-
sen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Auf-
gaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben. 

X    

 stellt sich veränderten Anforderungen/Entwicklungen im eigenen Fachge-
biet und passt das eigene Handeln den Anforderungen an 

 überträgt Erfahrungen und Erkenntnisse, die er/sie außerhalb seines/ihres 
Arbeitsfeldes gewonnen hat 

 nimmt Initiativen anderer auf und lässt diese in das eigene Handeln einflie-
ßen 

 ist bestrebt eigenes Wissen auf dem neuesten Stand zu halten 
 

 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

 Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren 
und entsprechend zu agieren. 

X    

 plant und denkt vorausschauend 

 konzentriert sich auf das Wesentliche, setzt Prioritäten 

 kann Aufgaben in Arbeitsschritte einteilen und auf die zur Verfügung ste-
hende Zeit verteilen 

 fördert die fachliche Zusammenarbeit und nutzt vorhandene Kontakte 
 

 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

 Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin 
auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient ein-
zusetzen. 

X    

 setzt realistische Ziele 

 steuert und unterstützt den Zielerreichungsprozess 

 berücksichtigt Belange anderer bei der Zielsetzung 
 

 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

 Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 
treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

X    

 
 entscheidet zügig und zeitnah bzw. in angemessener Zeit 

 erkennt und wägt die Konsequenzen verschiedener Entscheidungsalterna-
tiven ab 

 trifft klare und eindeutige Entscheidungen auch unter schwierigen Bedin-
gungen 

 macht Entscheidungen transparent und übernimmt Verantwortung für ei-
gene Entscheidungen 
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  *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

3   Erläuterung der Begriffe   
  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.5 Selbständigkeit 

 Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen 
aktiv auszufüllen. 

X    

 beschafft sich selbständig alle notwendigen und verfügbaren Informatio-
nen für Entscheidungen 

 erledigt und löst Aufgaben und Fragestellungen eigeninitiativ 

 greift Fragestellungen/Probleme aus eigenem Antrieb auf 

 interessiert sich für eigene und andere Aufgabenfelder / für das politische 
Geschehen 

 strebt nach Verantwortung, zeigt Verantwortungsgefühl 

 

 

3.3 Sozialkompetenzen 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutau-
schen. 

X    

 geht auf andere offen und aktiv zu und ein, ist zugewandt 

 äußert sich adressaten- und anlassgerecht 

 äußert sich verständlich, schlüssig, und sachbezogen 

 zeigt Interesse für andere, erfragt deren Meinung. 

 

 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

 Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinan-
derzusetzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; 
Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

X    

 arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusammen 

 verhält sich kollegial und hilfsbereit 

 respektiert Kollegen/Kolleginnen unabhängig von der Hierarchiestufe 

 gibt eigenes Wissen weiter und hält keine wichtigen Informationen zurück 

 fördert aktiv die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 

 

 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und 
internen Kunden zu begreifen. 

 X   

 verhält sich Kunden gegenüber freundlich und aufgeschlossen 

 reflektiert die Bedürfnisse der Kunden und geht darauf ein 

 erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe 
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              *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

  

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

 Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Men-
schen (u.a. hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinde-
rung, Migrationsgeschichte, Religion, sexueller und ge-
schlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Sta-
tus, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung 
zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen und ei-
nen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu 
pflegen. 

 X   

 wendet Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechender 
Fördergesetze an (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, 
PartMigG, LGG, LGBG, UntSexIdGIG etc.) 

 ist fähig zum Perspektivwechsel 

 berücksichtigt die Förderung von Vielfalt in der Aufgabenwahrnehmung, 
nimmt bestehende strukturelle Barrieren wahr und wirkt darauf hin, diese 
abzubauen  

 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  

 umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswir-
kung auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte   be-
urteilen und ihre Belange berücksichtigen zu können 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen 
mit Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden 
Auswirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie 

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migra-
tionsgeschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Dis-
kriminierung zu behandeln. 

 X   

 weiß um die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Migrationsge-
schichte und wendet Kenntnisse über Instrumente zu deren Abbau an 

 lehnt Diskriminierung und Ausgrenzung ab und möchte diese überwinden 

 berücksichtigt die Belange der Menschen mit Migrationsgeschichte und 
richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und zielgruppengerecht aus 

 

 

3.3.6 Kritikfähigkeit 

 Fähigkeit, Kritik als Möglichkeit zur Erkennung von Schwä-
chen und deren Minimierung oder Beseitigung zu verstehen 

X    

 lässt Kritik anderer zu und ist bereit, sich damit positiv auseinander zu 
setzen 

 trägt Kritik sachlich vor 

 reflektiert sachliche Kritik mit eigenen Verhaltensweisen und nutzt Kritik 
zur eigenen Verhaltensänderung 

 

3 
  Erläuterung der Begriffe   
  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 
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  *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

3   Erläuterung der Begriffe   
  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.4 Führungskompetenzen (wenn sie im Aufgabengebiet erforderlich sind) 

3.4.1 Strategische Kompetenz 

 Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln auf langfristige 
Ziele auszurichten, Entwicklungen und Probleme frühzeitig 
zu erkennen, folgerichtig zu beurteilen und denkbare Lösun-
gen unter Berücksichtigung von Gesamtinteressen zu finden. 

 X   

 überblickt Gesamtzusammenhänge und nimmt gedanklich Entwicklungen 
vorweg 

 liefert logisch schlüssige und realisierbare Lösungsmöglichkeiten sowie 
konkrete Umsetzungsschritte 

 denkt fach- und ressortübergreifend 

 

 

3.4.2 Personalentwicklungskompetenz 

 Fähigkeit, die Potenziale und Motive der Beschäftigten zu er-
kennen, zu erhalten und so zu fördern, dass ein optimales 
Verhältnis zwischen den Bedarfen und Zielen der Organisa-
tion und den Bedarfen und Zielen der Beschäftigten entsteht 

 Fähigkeit, die gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von 
Frauen und Gleichstellung aus § 3 Abs. 1 LGG im Umgang 
mit weiblichen Beschäftigten anzuwenden (Frauenförder-
kompetenz). 

X    

 erhält und fördert gezielt die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 

 begreift Vielfalt von Menschen als Bereicherung für ihr/sein Team und 
sorgt für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung 

 spricht Anerkennung und Kritik konstruktiv aus, gibt individuelles Feedback 

 integriert Menschen mit Behinderung in den Alltag des Teams, setzt sich 
für die Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen ein und berück-
sichtigt die Belange Schwerbehinderter gem.§ 164 Abs. 2 und 4 Satz 1 Nr. 
1 und 2 SGB IX 

 bezieht die Ziele des Frauenförderplanes in die Personalentwicklungspla-
nung ein 

 kennt und nutzt Personalentwicklungsmethoden, -instrumente sowie -
maßnahmen 

 berücksichtigt Aspekte der Work-Life-Balance, des Gesundheitsmanage-
ments etc. 

 versteht es, durch die Sicherstellung des Informationsflusses auf die Moti-
vation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv Einfluss zu nehmen  
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  *) 4 unabdingbar 3 sehr wichtig 2 wichtig 1 erforderlich 

3   Erläuterung der Begriffe   
  Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.4.3 Selbstentwicklungskompetenz 

 Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektie-
ren, Stärken und Grenzen realistisch einzuschätzen sowie 
sich persönlich und fachlich zu motivieren und weiterzuentwi-
ckeln. 

X    

 reflektiert eigene Stärken und Entwicklungsbedarfe 

 zeigt sich gegenüber neuen Herausforderungen aufgeschlossen sowie 
lernbereit und nimmt an Angeboten zur Qualifizierung teil 

 greift Anregungen, Kritik und neue Ideen auf und bezieht sie in ihr/sein 
Handeln ein 

 

 

3.4.4 Innovationskompetenz 

 Fähigkeit, veränderte Anforderungen aktiv anzunehmen, 
Veränderungen zielgerichtet einzuleiten bzw. umzusetzen 
und kreativ neue Ideen zu entwickeln. 

X    

 initiiert Veränderungs- und Verbesserungsprozesse 

 verfolgt Entwicklungen und erkennt Veränderungsbedarfe 

 stellt gewohnte Verfahren, Denkmuster und Entscheidungen bei Bedarf in 
Frage  

 fördert und unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der aktiven Mit-
gestaltung von Veränderungsprozessen  

 

 

3.4.5 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz 

 Fähigkeit, die eigene Organisation und das Land Berlin nach 
außen überzeugend zu vertreten, mit Partnerinnen und Part-
nern innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation offen 
und zielbezogen neue Kontakte zu knüpfen und so zu pfle-
gen, dass nachhaltige Vorteile für alle Beteiligten entstehen. 

 X   

 tritt vor Personengruppen sicher und adressatengerecht auf 

 vertritt die eigene Organisation und das Land Berlin positiv nach außen 
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Führungskräfteleitbild  

für die  

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, 

Gleichstellung, Integration, Vielfalt und 

Antidiskriminierung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Juli 2023 
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Führungskräfteleitbild für die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integra-

tion, Vielfalt und Antidiskriminierung 

sowie das LAGetSi  

 

 

 

 

 

Vorbemerkungen  

 

Erfolg und Leistungsfähigkeit der Verwaltung hängen im Wesentlichen von einer vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit und einer verantwortungsbewussten Personalführung ab. 

 

Vor diesem Hintergrund sind die Grundlagen der Zusammenarbeit in der SenASGIVA 

Vertrauen, Fairness, Offenheit, Respekt, Gerechtigkeit und die Förderung der Chancen-

gleichheit und Vielfalt. 

 

Das Führungskräfteleitbild der SenASGIVA beschreibt in diesem Zusammenhang die 

Leitsätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und verdeutlicht auf dieser Grundlage 

das gewünschte Führungsverhalten. Alle Beschäftigten – Führungskraft, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter – sollen wissen, was von Ihnen erwartet wird und was sie erwarten können. 

 

Das Leitbild soll den Vorgesetzten helfen, ihre Führungsaufgaben im Interesse aller Be-

schäftigten erfolgreich und ergebnisorientiert wahrzunehmen und die Zusammenarbeit 

auf dieser Basis weiterzuentwickeln. 

 

Die Umsetzung der im Folgenden aufgeführten Leitsätze fordert im Büroalltag vor den 

gegenwärtig herrschenden Rahmenbedingungen im Personalbereich von allen Füh-

rungskräften ein hohes Maß an Engagement und sozialer Kompetenz in Bezug auf den 

Zeit- und Arbeitsaufwand.  

 

 Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Sinne dieser Leitlinien verfügen die Führungskräfte 

über Kenntnisse der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigungsver-

hältnisse und der in dieser Verwaltung dazu getroffenen Vereinbarungen. Dazu gehören 

das Beamten- und Tarifrecht, die Gesetze zum Arbeitsschutz und zur Arbeitszeit, das SGB 

IX, das Personalvertretungsrecht, das Landes Gleichstellungsgesetz, das Allgemeine 

Gleichstellungsgesetz und das Gesetz zur Förderung der Partizipation in der Migrations-

gesellschaft des Landes Berlin (PartMigG). Die Führungskräfte verpflichten sich, die er-

forderlichen Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen. 
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Grundvoraussetzung – Die Vorbildfunktion der Führungskraft 

 

Führungskräfte wirken in ihrer Funktion als Vorbild. 

 

In ihrem Verhalten zeichnen sie sich durch Zuverlässigkeit, Offenheit, Vertrauenswürdig-

keit und Veränderungsbereitschaft aus. 

 

Übereinstimmung von Reden und Handeln ist Ausdruck ihrer Glaubwürdigkeit. 

 

Führungskräfte hinterfragen und reflektieren ihr Verhalten. Dazu gehört auch, eine Ein-

schätzung ihres Führungsverhaltens im Rahmen von Jahresgesprächen einzuholen. 

 

Sie zeigen ggü. ihren Mitarbeitenden Einfühlungsvermögen und Wertschätzung und neh-

men ihre soziale Verantwortung wahr.  

 

Führungskräfte öffnen sich dem Gesundheitsmanagement und fördern sowie unterstützen 

das Engagement ihrer Mitarbeitenden bei der Wahrnehmung entsprechender innerbe-

trieblicher Angebote. 

 

Möglichkeiten der Selbstreflektion bieten hierfür 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die regelmäßige Durchführung eines Führungskräftefeedbacks (FFB) 

 Möglichkeit zum Selbstcheck zur Selbstreflektion. 

 

 

1 Kooperation – unsere Form der Zusammenarbeit 

 

Erfolgreiche Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Mitarbeitenden die 

Fähigkeit zur wirksamen Kooperation besitzen. 

 

Die Führungskräfte verpflichten sich, auf der Grundlage eines aktuellen Geschäftsvertei-

lungsplans (GVPl.) eine flächendeckende Ausstattung mit Anforderungsprofilen (AP) so-

wie ihre regelmäßige Fortschreibung zu gewährleisten. 

Die AP für Führungskräfte sind auf der Grundlage des Basis-AP mit Führungsverantwor-

tung zu erstellen und dürfen nicht hinter den dort festgelegten Mindeststandard zurück-

bleiben. 

 

Auf dieser Grundlage verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhaltens-

maßnahmen: 

 

 fördern die Teambildung auch für aufgabenübergreifende Aufgabenstellungen 

 prägen die Zusammenarbeit durch Offenheit, Berücksichtigung von Vorschlägen 

aus dem Kreis der Mitarbeitenden und Teamarbeit 
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 ermöglichen den regelmäßigen Austausch in Bezug auf die Aufgabenstellungen 

(Umfang, Zeitfaktor, Qualität – Wer macht was, bis wann?) -> Transparenz hin-

sichtlich der Erwartungen bezüglich der Aufgabenerfüllung 

 lassen Rücksprachen zu, um Missverständnissen hinsichtlich der Aufgabenerledi-

gung vorzubeugen („offenes Ohr“ bzw. „offene Tür“ als regelmäßiges Angebot 

für die Mitarbeitenden) 

 vernetzen sich aktiv mit anderen Fachbereichen, zu denen Schnittstellen hinsicht-

lich der Aufgabenerledigung bestehen 

 fördern den Blick über den „Tellerrand“ 

 ermöglichen ein gemeinsames und zielgerichtetes Arbeiten 

 gewährleisten den gemeinsamen Zugang zu allen für die Aufgabenwahrnehmung 

erforderlichen Arbeitsmaterialien (z.B. Dateien), um eine Vertretung zu ermögli-

chen 

 fördern den Austausch der „Einzelkämpferaufgabengebiete“, um auf die Vertre-

tungssituation vorbereitet zu sein 

 sorgen für klare Zuständigkeiten bei der Aufgabenwahrnehmung 

 fördern die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung bei ihren Mitarbeitenden so-

wie 

 die kooperative Zusammenarbeit (z.B. Ideen, Ansätze und Vorschläge von Mitar-

beitenden erfragen und aufnehmen). 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 Erstellen der Anforderungsprofile sowie die entsprechende Aktualisierung und 

Fortschreibung 

 das Führen von Jahresgesprächen mit den eigenen Mitarbeitenden und mit der 

eigenen Führungskraft 

 die regelmäßige Durchführung eines FFB 

 das Beurteilungsgespräch. 

 

 

2 Transparenz durch Kommunikation 

 

Führungskräfte und Mitarbeitende kommunizieren offen und partnerschaftlich miteinan-

der. So wird sichergestellt, dass die nötigen Informationen als Entscheidungsgrundlage 

rechtzeitig und vollständig zur Verfügung stehen. Dies beinhaltet nicht nur die Weitergabe 

von Informationen durch die Führungskräfte an die Mitarbeitenden, sondern auch die 

gezielte Abfrage von erforderlichen Informationen durch die Mitarbeitenden, wenn ein 

besonderer Bedarf danach besteht. 

 

Führungskräfte informieren die Mitarbeitenden zeitnah und bedarfsgerecht, um ihnen die 

bestmögliche Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Deshalb finden regelmäßig Be-

sprechungen statt. Diese werden möglichst so terminiert, dass sie nicht mit den besonde-
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ren Bedürfnissen der Mitarbeitenden hinsichtlich der Arbeitszeit, Arbeitsverteilung, außer-

betrieblichen regelmäßigen Verpflichtungen, aber auch die Anstrengungen um die per-

sönliche Gesundheit durch Nutzung der hauseigenen Angebote zur Gesunderhaltung kol-

lidieren. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 regelmäßiger Austausch (z.B. im Rahmen von Gruppenrunden) 

 zeitnahe (unverzügliche) und qualifizierte Information der Mitarbeitenden adres-

satengerecht und in einer dem Inhalt angemessenen Form (z.B. per E-Mail, Tele-

fon, persönliches Gespräch) 

 kein Zurückhalten von Wissen und Informationen 

 Offenheit ggü. Rücksprachebedarfen der und für Beratung durch die Mitarbeiten-

den 

 Kommunikationsstörungen (rechtzeitig) erkennen und beseitigen. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die regelmäßige Durchführung eines FFB 

 die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. 

 

 

3 Strategien und Ideen bringen uns voran, um definierte Ziele zu erreichen 

 

Führungskräfte schaffen in ihrem Bereich eine Kultur, die die Mitarbeitenden ermutigt, 

sich mit eigenen Vorschlägen in die Aufgabenstellungen sowie die Geschäftsprozesse 

einzubringen. Es ist hierbei ein Anliegen der Führungskräfte, diese Ideen und Vorschläge 

in den grundsätzlichen Entscheidungsprozess hinsichtlich der strategischen Ausrichtung 

einfließen zu lassen. Ein fruchtbarer Boden für Ideen bietet sich überall dort, wo kreative 

Spielräume bestehen bzw. ermöglicht werden. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 legen die Strategie in Bezug auf die Aufgabenwahrnehmung und –erfüllung im 

Fachbereich grundsätzlich fest 

 sorgen für einen gemeinsamen Austausch mit den Mitarbeitenden hinsichtlich der 

strategischen Ausrichtung 

 ermutigen die Mitarbeitenden, eigene Strategien und Ideen im Rahmen des ge-

gebenen Handlungsrahmens einzubringen 

 sind bereit, zur Korrektur und Anpassung der Strategie, wenn sich dies für die Auf-

gabenstellung/-erledigung als erforderlich erweist. 
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Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 das Erstellen von Vorhabenlisten mit regelmäßigem Zielerreichungsabgleich und 

regelmäßiger Aktualisierung, einschließlich Schwerpunktsetzung entsprechend 

aktueller Prioritätensetzung. 

 

 

4 Mitarbeiter/innenentwicklung – ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

 

Führungskräfte fordern Leistung und fördern Fähigkeiten der Mitarbeitenden durch konti-

nuierliche und konsequente Personalentwicklung. Dazu gehört auch der Einsatz entspre-

chend ihrer Stärken und Fähigkeiten. Sie motivieren ihre Mitarbeitenden durch die Über-

tragung herausfordernder Aufgaben. 

 

Die Förderung der Mitarbeitenden orientiert sich am Bedarf und an den individuellen 

Potenzialen des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin. 

 

Die Führungskräfte organisieren trotz der angespannten Personalsituation die konkret 

notwendigen zeitlichen Freiräume für personenbezogene PE-Maßnahmen und die Unter-

stützung der Kollegen und Kolleginnen. 

 

Führungskräfte kennen den jeweils aktuellen Frauenförderplan sowie die darin beschrie-

benen Ziele und Maßnahmen. Sie wirken aktiv an deren Umsetzung mit. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 Motivation der Mitarbeiter/innen zur Fort- und Weiterbildung sowie der Teilnahme 

an Qualifizierungsmaßnahmen 

 potentiellen Führungskräftenachwuchs fördern 

 Mitarbeitende rechtzeitig am Fluktuationsprozess im eigenen Fachbereich betei-

ligen (Stichwort: Wissenstransfer, mind. zwei Jahre vorher beginnen, um Mitarbei-

tende in die Lage zu versetzen, entstehende Vakanzen auszugleichen) 

 aktiver Einsatz und Umsetzung von Instrumenten und Maßnahmen der Personal-

entwicklung. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 die Fortschreibung und Aktualisierung der AP 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB. 
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5 Delegation - Potenziale der Mitarbeitenden erkennen und nutzen 

 

Mit der Delegation von Aufgaben dokumentieren Führungskräfte das Vertrauen in ihre 

Mitarbeitenden, nutzen Potenziale optimal und schaffen sich bewusst Freiräume, um aus-

reichend Zeit für ihre eigene Führungstätigkeit zu haben. 

 

Hierzu übertragen sie die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Kompetenzen. Die Füh-

rungskräfte berücksichtigen dabei Fähigkeiten und Potenziale der einzelnen Mitarbeiten-

den. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB. 

 

 

6 Entscheidungen treffen – zügig, klar und nachvollziehbar  

 

Führungskräfte erläutern die getroffenen Entscheidungen, damit alle diese akzeptieren, 

beachten und vertreten. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßgaben: 

 

 Entscheidungen erläutern, sofern zum Verständnis und der Akzeptanz erforderlich 

 sinnvolle, einzelfallbezogene Beteiligung der Mitarbeitenden bei organisatorisch-

strukturellen und inhaltlichen Entscheidungen 

 Entscheidungen zeitnah treffen. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 Gruppenrunden bzw. alle regelmäßigen Besprechungsrunden 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB. 

 

 

7 Feedback an die Mitarbeitenden, Feedback der Mitarbeitenden an die Führungskraft 

 

Regelmäßiger Austausch über den Stand der Arbeiten, den Grad der Zielerreichung und 

den Bedarf an Unterstützung sichern die Realisierung der gesetzten und vereinbarten 

Ziele. 
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Mitarbeitende informieren ihre Führungskräfte über ihre Arbeitsergebnisse und umge-

kehrt informieren Führungskräfte sich bei den Beschäftigten über Arbeitsresultate und er-

reichte Zwischenergebnisse. Sie fordern ihre Mitarbeitenden auf, rechtzeitig Unterstüt-

zungsbedarf zu signalisieren 

 

Führungskräfte beurteilen Leistungen im Dialog mit den Mitarbeitenden, geben Rückmel-

dung über Verhalten und erbrachte Leistungen sowie Hilfestellung bei Problemen. Sie 

erkennen Stärken und Schwächen, sprechen diese offen an, loben oder üben konstruktive 

Kritik, jeweils in angemessener und höflicher Form. Führungskräfte lassen sich Rückmel-

dungen ihrer Mitarbeitenden über ihr eigenes Führungsverhalten geben. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 Offenheit für eine wechselseitige und wertschätzende Kommunikationskultur (als 

Grundvoraussetzung) 

 Einberufung regelmäßiger Arbeits- bzw. Gruppenrunden 

 Führen von anlassbezogenen Einzelgesprächen 

 Ermutigung der Mitarbeiter/innen zum Feedback. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB. 

 

 

8 Qualität sichern und steigern 

 

Führungskräfte richten ihr Handeln auf eine Verbesserung der Qualität aus. Hierzu opti-

mieren sie konsequent die Prozesse und den Ressourceneinsatz. 

 

Führungskräfte ermutigen ihre Mitarbeitenden zur Entwicklung von Verbesserungsvor-

schlägen, greifen diese auf und unterstützen aktiv den Prozess der Umsetzung. 

 

Sie zeigen eine konstruktive Einstellung zu Fehlern und etablieren eine entsprechende 

Fehlerkultur. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden analysieren sie die Fehlerursachen 

und treffen vorbeugende Maßnahmen. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 vereinbaren gemeinsam mit den Mitarbeitenden aufgabenbezogene Qualitäts-

merkmale 
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 geben den Anstoß zur kritischen Reflexion von Geschäftsprozessen mit dem Ziel 

der Optimierung (z.B. durch Workshops). 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB 

 Werden von den Mitarbeitenden Verbesserungsvorschläge gemacht? 

 

 

9 Konstruktiver Umgang mit Konflikten  

 

Führungskräfte – wie alle Beschäftigten – gehen Konflikten nicht aus dem Weg, sie erken-

nen sie, nehmen Störungen wahr und suchen faire, konstruktive und tragfähige Lösungen. 

 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 erkennen und akzeptieren, dass Konflikte zum Arbeitsalltag gehören und vermit-

teln dies auch ihren Mitarbeitenden 

 stehen mit ihren Mitarbeitenden in einem regelmäßigen Dialog, um Konflikte früh-

zeitig zu erkennen 

 sie vermitteln den Mitarbeitenden, dass ein vertrauensvoller und fairer Umgang 

miteinander erwartet wird 

 unterstützen ihre Mitarbeitenden bei der Lösung von Konflikten mit Dritten 

 bei Bedarf werden externe Experten/innen hinzugezogen. 

 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen. 

 

 

10 Steuerung von Veränderungsprozessen 

 

Eine Führungskraft zeichnet sich durch die grundsätzliche Akzeptanz aus, dass Verände-

rungen in Organisation und Denken zum Arbeitsalltag gehören. 

 

Führungskräfte sollen zunehmend die Fähigkeit entwickeln, Veränderungen zu erkennen, 

kritisch zu bewerten, zu steuern, zu fördern und zu begleiten. 

 

Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeitenden bei der Entwicklung von Eigeninitiative, 

fördern und fordern persönliches Engagement und Veränderungsbereitschaft. 
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Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 handeln ganzheitlich und berücksichtigen z.B. auch bereichsübergreifende As-

pekte 

 sie verpflichten sich zur entsprechenden Fortbildung, um Veränderungsprozesse 

zu steuern (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, Zeit-, Konfliktmanagement) 

 achten auf einen zeitnahen und regelmäßigen Informationsaustausch mit der ei-

genen Führungskraft und den Mitarbeitenden 

 führen im Anschluss an einen Veränderungsprozess einen Evaluationsprozess 

durch. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 regelmäßige Gruppenrunden 

 die Durchführung eines FFB 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 Kundenbefragung (wo geeignet). 

 

 

11 Eigene Weiterentwicklung 

 

Führungskräfte sind verpflichtet, für die ständige Reflexion und Weiterentwicklung ihrer 

Führungskompetenz (Coaching, Qualifizierung durch Fortbildung und/oder Rotation) zu 

sorgen. Hierbei werden sie von ihrer Dienststelle unterstützt. 

 

In die Reflexion werden die Rückmeldungen der Mitarbeitenden miteinbezogen. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 Teilnahme an 1 – 2 Fortbildungsmaßnahmen pro Jahr zum Thema Führungskräf-

tequalifikation  

 die eigene Methodik als Führungskraft selbstreflektierend kritisch zu betrachten. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 die Durchführung eines FFB 

 Durchführung eines Selbstchecks zum eigenen Führungsverhalten 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 regelmäßige Gruppenrunden. 
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12  Gesundheitsförderung  

 

Die Führungskraft sieht die betriebliche Gesundheitsförderung als wichtigen Teil ihrer 

täglichen Führungsaufgaben und als Verantwortung ggü. ihren Mitarbeitenden an. Sie 

unterstützt und wirbt daher bei ihren Mitarbeitenden für die aktive Inanspruchnahme der 

Angebote der Gesundheitsförderung. 

 

Die Führungskraft ist sich bewusst, dass sie mit ihrem Führungsverhalten einen Einfluss auf 

das Wohlbefinden bzw. die physische und die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiten-

den hat. 

 

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen: 

 

 kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen und Dienstvereinbarungen (z.B. Ar-

beitszeit, BEM-Verfahren, Hamburger Modell) und sind zur Umsetzung und Einhal-

tung verpflichtet (Stichwort: Arbeitsschutz) 

 erkennen Verhaltensveränderungen (mit Auswirkungen auf die Arbeitsleistung) ih-

rer Mitarbeitenden und reagieren darauf 

 nutzen das Angebot der Sozialberatung aus der Kooperation mit der SenJustV. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB. 

 

 

13  Familienbewusstes Führen 

  

Die Führungskräfte sehen familienbewusstes Führen als selbstverständlichen Teil ihrer 

täglichen Führungsaufgaben an und unterstützen ihre Mitarbeitenden bei der Vereinbar-

keit von Beruf und Familie bzw. der persönlichen privaten Situation. 

Sie sind sich darüber bewusst, dass diese Unterstützung auch der Minimierung von Be-

lastungen und damit der psychischen und physischen Gesundheit dient. 

  

Vor diesem Hintergrund verpflichten sich die Führungskräfte zu den folgenden Verhal-

tensmaßnahmen:  

 kennen die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wirkt an de-

ren Umsetzung aktiv mit 

 sind sich der höchst unterschiedlichen Lebenssituationen (z.B. Kinderbetreuung -

auch alleinerziehend -, Pflegende Angehörige etc.) und der daraus resultierenden 

Belastungen ihrer Mitarbeitenden bewusst und gehen sensibel damit um 
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 stellen sich selbst und das Team organisatorisch auf die Notwendigkeiten zur Un-

terstützung der Mitarbeitenden ein, z.B. hinsichtlich 

- Teilzeitbeschäftigten bei Terminierung von Dienstbesprechungen, 

   Rücksprachen etc. 

- der Organisation von Telearbeit 

- der flexiblen Arbeitszeitgestaltung 

 

 Führungskräfte und Mitarbeitende beteiligen sich aktiv an der innerbetrieblichen 

Diskussion um die Erfassung der Bedarfe und der daraus resultierenden (Weiter-) 

Entwicklung entsprechender Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 

Möglichkeiten zur Selbstreflektion hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung: 

 

 das Führen von Jahresgesprächen 

 die Durchführung eines FFB 

 die entsprechende Nutzung der Ergebnisse aus der aktuellen Mitarbeitendenbe-

fragung. 

 

 

Bei allen in den Leitsätzen genannten Maßnahmen sind die Beteiligungsrechte der Beschäftig-

tenvertretungen zu beachten. 

 

 

 

 


